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Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl 

Aktionäre können ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Zur Ausübung des 

Stimmrechts im Wege der Briefwahl sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die 

rechtzeitig entsprechend den oben unter „Anmeldung zur virtuellen 

Hauptversammlung“ genannten Voraussetzungen angemeldet sind. Hierfür steht 

Ihnen das HV-Portal unter www.initse.com unter der Rubrik Investor 

Relations/Hauptversammlung zur Verfügung, über das eine Ausübung des 

Stimmrechts im Wege der Briefwahl bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in 

der virtuellen Hauptversammlung am 19. Mai 2021 möglich sein wird. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, 

können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen 

Bevollmächtigten, z. B. durch einen Intermediär, eine Vereinigung von Aktionären, 

andere von § 135 AktG erfasste Intermediäre oder Personen, einer Person ihrer Wahl 

oder durch weisungsgebundene von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 

ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung und ein 

Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

Das Erteilen der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedarf der Textform (§ 126b BGB). Die 

Bevollmächtigung kann nachgewiesen werden mittels vorheriger Übermittlung der 

Vollmacht per Post oder per Fax oder elektronisch per E-Mail bis spätestens am 18. 

Mai 2021, 18:00 Uhr (MESZ) - eingehend bei der Gesellschaft - an folgende Adresse: 

init innovation in traffic systems SE 
c/o Link Market Services 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
Telefax: + 49 (0) 89 21027 289 
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de 

Wird eine Vollmacht erst nach Ablauf der Frist erteilt, muss der Bevollmächtigte nicht 

mehr angemeldet werden, sondern kann das Stimmrecht des Aktionärs ungeachtet 
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einer eigenen Anmeldung ausüben, sofern der Aktionär selbst rechtzeitig angemeldet 

war und der Aktionär ihm den erteilten Zugangscode zum HV-Portal weitergibt. In 

diesem Fall unterliegt die Erteilung der Vollmacht nicht der Schriftform. Die Nutzung 

des Zugangscodes seitens des Bevollmächtigten gilt zugleich als Nachweis der 

Bevollmächtigung. 

Ein Vollmachtsformular wird den zur Hauptversammlung ordnungsgemäß 

angemeldeten Personen zugesandt.  

Die vorstehenden Regelungen über die Form von Vollmachten erstrecken sich nicht 

auf die Form der Erteilung, ihren Widerruf und den Nachweis von Vollmachten an 

Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste 

Intermediäre oder Personen. Hier können Besonderheiten gelten; die Aktionäre 

werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden 

rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht 

abzustimmen.  

Des Weiteren kann von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Alexandra Wirthmann und Herrn 

Christian Naumer, zu bevollmächtigen, gemäß ihren Anweisungen für sie 

abzustimmen. Dies kann für Aktionäre insbesondere dann von Interesse sein, wenn 

der Intermediär die Stimmrechtsvertretung in der Hauptversammlung ablehnt. Zur 

Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

benötigen die Aktionäre eine Stimmrechtskarte. Stimmrechtskarten sollten von den 

Aktionären möglichst frühzeitig bei dem Intermediär für jedes Depot bestellt werden. 

Vor der Hauptversammlung steht Ihnen dafür das mit der Stimmrechtskarte 

übersandte Briefwahlformular zur Verfügung. Wenn Sie das Briefwahlformular 

verwenden, ist dieses ausschließlich an die oben genannte Postanschrift, 

Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse der Anmeldestelle zu übermitteln und muss dort 

bis einschließlich zum 18. Mai 2021, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs) zugehen. Bei 

mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt eingegangene Erklärung Vorrang. 

Außerdem steht auch hier das HV-Portal unter www.initse.com unter der Rubrik 

Investor Relations/Hauptversammlung zur Verfügung, über das die Erteilung sowie 

Änderungen hinsichtlich der Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft 
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benannten Stimmrechtsvertreter bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der 

virtuellen Hauptversammlung am 19. Mai 2021 möglich sein werden. 

Wir bitten Sie zu beachten, dass die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld noch während der virtuellen 

Hauptversammlung Weisungen zu Anträgen entgegennehmen werden. Ebenso 

wenig nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Aufträge 

oder Weisungen zum Einlegen von Widersprüchen gegen 

Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen entgegen.  

Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare 

zur Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft besteht nicht. 

 


